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I. Gibt es berufsrechtliche Gründe, die einer primären psychotherapeuti-

schen Behandlung von Patienten mit Schizophrenie, mit schizotypen 

und wahnhaften Störungen durch Psychologische Psychotherapeuten 

bzw. bei Kindern und Jugendlichen durch Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten entgegenstehen oder diese einschränken? Wenn ja, 

welche sind das? Wenn nein, bitte Erläuterung dazu. Ist der Gemeinsa-

me Bundesausschuss (G-BA) – ungeachtet der Frage des Vorliegens ei-

ner hierfür erforderlichen Evidenzlage – dementsprechend bereits aus 

berufsrechtlichen Gründen daran gehindert, in seiner Psychotherapie-

Richtlinie die dort bislang als Sekundärindikation aufgeführte und auf 

die Behandlungsgegenstände der Begleit-, Folge- und Residualsymp-

tomatik beschränkte Schizophrenie künftig als Primärindikation der 

Psychotherapie auszuweisen? 

Die berufsrechtlichen Regelungen für Psychologische Psychotherapeuten und 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten stehen einer sogenannten primären 

psychotherapeutischen Behandlung von Patienten mit der Diagnose einer Schi-

zophrenie, schizotypen oder wahnhaften Störung weder entgegen noch schrän-

ken sie diese ein.  

 

Das Psychotherapeutengesetz definiert in § 1 Absatz 3 Satz 1 das „Fachgebiet“ 

der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten wie folgt:  

 

„Ausübung von Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist 

jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeuti-

scher Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Hei-

lung oder Linderung von Störungen mit Krankheitswert, bei de-

nen Psychotherapie indiziert ist“ (§ 1 Absatz 3 Satz 1 

PsychThG). 

 

Bei den Diagnosen des Unterkapitels F2 der ICD-10 „F20-29 Schizophrenie, 

schizotype und wahnhafte Störungen“ handelt es sich um Störungen mit Krank-

heitswert. Unbestritten ist es in der internationalen Wissenschaft, dass es sich 

bei der Diagnosegruppe der Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störun-
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gen, einschließlich der schizoaffektiven Störungen, um Erkrankungen handelt, 

bei denen Psychotherapie indiziert ist.  

 

Entsprechend finden sich in den nationalen und internationalen Leitlinien zur 

Versorgung von Patienten mit der Diagnose Schizophrenie einschlägige Empfeh-

lungen für eine psychotherapeutische Behandlung. Beispielhaft sei an dieser 

Stelle auf die evidenzbasierte NICE-Guideline „Schizophrenia“ hingewiesen, wel-

che international als die methodisch hochwertigste Leitlinie in diesem Bereich 

anerkannt ist. Die NICE-Leitlinie empfiehlt dabei Psychotherapie mit dem höchs-

ten Empfehlungsgrad (NICE, 2009). Als zentrale Empfehlungen dieser Leitlinie 

zur Psychotherapie bei Schizophrenie sind hier zu nennen:  

 

Empfehlung 1.3.4.1  

“Offer cognitive behavioural therapy (CBT) to all peo-

ple with schizophrenia. This can be started either dur-

ing the acute phase or later, including in inpatient set-

tings.“  

 

Empfehlung 1.4.3.1  

“Offer CBT to assist in promoting recovery in people 

with persisting positive and negative symptoms and 

for people in remission.” 

 

Empfehlung 1.3.4.2  

“Offer family intervention to all families of people with 

schizophrenia who live with or are in close contact 

with the service user. This can be started either during 

the acute phase or later, including in inpatient set-

tings.”  

 

Die britische NICE-Guideline empfiehlt demnach die Kognitive Verhaltensthera-

pie sowie die Familieninterventionen uneingeschränkt für die Routineversorgung; 

dies gilt für alle Patienten bzw. Familien von Patienten mit Schizophrenie und 

kann bereits in der akuten Phase begonnen werden. Für die Kognitive Verhal-

tenstherapie wird dabei explizit ausgeführt, dass sie für die Behandlung persistie-

render Positiv- und Negativsymptomatik (sowie zur Rückfallprophylaxe) und da-

mit für die Behandlung der Kernsymptomatik der Schizophrenie eingesetzt wer-

den soll. 
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Auch die ältere, derzeit in Aktualisierung befindliche S3-Leitlinie „Schizophrenie“ 

der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 

und Nervenheilkunde (DGPPN) und die Leitlinie der American Psychiatric 

Association (APA) empfehlen in vergleichbarer Weise eine psychotherapeutische 

Behandlung von Patienten mit Schizophrenie für die Routineversorgung 

(DGPPN, 2006; APA, 2004). 

 

Die Leitlinienempfehlungen basieren dabei auf systematische Analysen der me-

thodisch hochwertigen Evidenz insbesondere aus randomisiert-kontrollierten 

Studien, einer differenzierten Evidenzbewertung sowie einem strukturierten Kon-

sensprozess in den jeweiligen Leitlinienentwicklungsgruppen.  

 

Die Ergebnisse der systematischen Evidenzrecherche sind insbesondere in der 

Volltextfassung der NICE-Guideline umfassend sowie transparent dargelegt und 

stimmen mit den zentralen Ergebnissen aus anderen systematischen Reviews 

und Metaanalysen überein (Jones et al., 2004; Pharoah et al., 2006; Pilling et al., 

2002; Wykes et al, 2008). Dabei ist auch der Nutzen psychotherapeutischer In-

terventionen für die Behandlung der Kernsymptomatik schizophrener Erkrankun-

gen umfangreich belegt und wurde jüngst erneut in der vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung geförderten POSITIVE-Studie bestätigt (Klingberg et 

al., 2011).  

 

Eine Einschränkung der Indikation der psychotischen Erkrankungen in § 22 

Absatz 2 Ziffer 4 Psychotherapie-Richtlinie auf die psychische Begleit-, 

Folge- und Residualsymptomatik psychotischer Erkrankungen, wie derzeit 

in der Psychotherapie-Richtlinie vorgesehen, ist daher aus fachlicher Sicht 

nicht zu rechtfertigen.  

 

Die sich aus dem Psychotherapeutengesetz ergebenden „Fachgebietsgrenzen“ 

schließen somit die psychotherapeutische Behandlung der Diagnosegruppe 

Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen mit ein. Das gelegentlich 

vorgetragene Argument, im Psychotherapeutengesetz finde sich keine Bestim-

mung, die explizit die Vermittlung, den Erwerb und Nachweis eingehender 
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Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten zum Zwecke der Behandlung der 

Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störung regele, ändert nichts an der 

Tatsache, dass die Diagnostik und Behandlung dieser Diagnosegruppe, wie auch 

bei anderen psychischen Erkrankungen, z. B. den unipolaren Depressionen, 

Angststörungen oder Essstörungen, zum festen Kernbestandteil des „Fachge-

biets“ der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten gehören.  

 

Auch aus der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PsychTh-APrV) geht in § 1 

Absatz 2 hervor, dass das Ausbildungsziel mit Blick auf das Krankheitsspektrum, 

das Inhalt der Ausbildung ist, dynamisch formuliert ist und vor dem Hintergrund 

der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse Schizophrenie, schizotype und 

wahnhafte Störungen mit einschließen:  

 

„Die Ausbildung hat den Ausbildungsteilnehmern ins-

besondere die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten zu vermitteln, die erforderlich sind, um 
 

1. in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von 

Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psycho-

therapie indiziert ist, und 

2. bei der Therapie psychischer Ursachen, Begleiter-

scheinungen und Folgen von körperlichen Erkrankun-

gen unter Berücksichtigung der ärztlich erhobenen Be-

funde zum körperlichen Status und der sozialen Lage 

des Patienten  
 

auf den wissenschaftlichen, geistigen und ethischen 

Grundlagen der Psychotherapie eigenverantwort-

lich und selbständig handeln zu können (Ausbil-

dungsziel)“ 

(Hervorhebung durch Verfasser). 

 

Darüber hinaus sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Psychotherapie-

Richtlinie in den Absätzen 1 und 2 des § 22 „Indikationen zur Anwendung von 

Psychotherapie“ keine Unterscheidung in Primärindikationen und Sekundärindi-

kationen vornimmt. In diesem Sinne beinhaltet die Verortung einer Erkrankung 

unter Absatz 1 oder 2 des § 22 Psychotherapie-Richtlinie keine Aussage dar-

über, ob bei diesen Patienten vorrangig eine psychotherapeutische oder eine 
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medikamentöse bzw. eine andere somatische Behandlung oder eine Kombinati-

onsbehandlung aus Psychotherapie und Pharmakotherapie durchgeführt bzw. 

angeboten werden sollte. Auch Aussagen darüber, ob eine Behandlung im Rah-

men bestimmter multiprofessioneller Kooperationsstrukturen durchgeführt wer-

den sollte, lassen sich aus den Vorgaben des § 22 Psychotherapie-Richtlinie 

nicht ableiten. So ist auch bei den unter § 22 Absatz 1 Psychotherapie-Richtlinie 

aufgeführten Indikationen nicht grundsätzlich eine alleinige Psychotherapie indi-

ziert, sondern es ist entsprechend dem Verlauf und Schweregrad der jeweiligen 

psychischen Erkrankung, den psychischen und somatischen Komorbiditäten so-

wie den daraus resultierenden Beeinträchtigungen zu prüfen, ob bei dem jeweili-

gen Patienten eine Kombinationsbehandlung aus Psychotherapie und Pharma-

kotherapie bzw. eine multiprofessionelle Behandlung angezeigt ist. Bei Patienten 

mit einer schweren unipolaren depressiven Störung soll beispielsweise gemäß 

den Empfehlungen der NVL/S3-Leitlinie „Unipolare Depression“ eine Kombinati-

onsbehandlung aus Psychotherapie und Pharmakotherapie angeboten werden. 

Die Aufteilung der Indikationen in § 22 Psychotherapie-Richtlinie in die Indikatio-

nen des Absatzes 1 bzw. des Absatzes 2 ist daher nicht geeignet Aussagen dar-

über abzuleiten, bei welchen Indikationen eine multiprofessionelle Behandlung 

erforderlich und bei welchen Indikationen eine alleinige Psychotherapie ausrei-

chend ist. 

 

Vielmehr beinhaltet § 22 Absatz 2 Psychotherapie-Richtlinie für die dort verorte-

ten Erkrankungen als Indikationen für die Anwendung von Psychotherapie spezi-

fische Einschränkungen, die den betroffenen Patienten trotz einer vorhandenen 

Indikation den Zugang zur ambulanten Psychotherapie erschweren kann und im 

Antrags- und Genehmigungsverfahren erhebliche Interpretationsspielräume er-

öffnet. Für alle in § 22 Absatz 2 Ziffern 1a bis 4 Psychotherapie-Richtlinie ge-

nannten Indikationen bestehen die Einschränkungen zum einen in der Vorgabe 

einer vorherigen oder parallelen somatischen ärztlichen Behandlung von Krank-

heiten oder deren Auswirkungen und zum anderen in dem Erfordernis eines we-

sentlichen pathogenetischen Anteils psychischer Faktoren an der Krankheit oder 

deren Auswirkungen.  
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Hierbei ist zu beachten, dass § 1 Absatz 3 Satz 2 PsychThG für die Behandlung 

durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeuten vorschreibt, dass im Rahmen der psychotherapeutischen Behand-

lung eine somatische Abklärung herbeizuführen ist. In der Psychotherapie-

Richtlinie ist hierzu in § 24 das Konsiliarverfahren explizit geregelt. Der Konsiliar-

bericht soll dabei nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Psychotherapie-Richtlinie 

u. a. auch Angaben zu einer ggfs. notwendigen psychiatrischen oder kinder- und 

jugendpsychiatrischen Abklärung beinhalten. Somit regelt die Psychotherapie-

Richtlinie, dass keine psychotherapeutische Behandlung durch einen Psycholo-

gischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

erfolgen kann, ohne dass vor Beginn der antrags- und genehmigungspflichtigen 

Psychotherapie ein Konsiliararzt eine persönliche Untersuchung des Patienten 

durchgeführt und die aus seiner Sicht ggfs. zusätzlich erforderlichen ärztlichen 

Untersuchungen und fachärztlichen Abklärungsbedarfe im Konsiliarbericht nie-

dergelegt hat.  

 

Bei einem breiteren Verständnis von „somatisch ärztlicher Behandlung“ könnte 

das entsprechende Kriterium des § 22 Absatz 2 Psychotherapie-Richtlinie somit 

bereits allein aufgrund der konsiliarärztlichen Untersuchung als erfüllt betrachtet 

werden und wäre als einschränkendes Kriterium in § 22 Absatz 2 Psychothera-

pie-Richtlinie obsolet. Läge diesem Kriterium jedoch ein engeres Verständnis des 

Begriffs zugrunde und zielte auf eine somatisch ärztliche Therapie – somit insbe-

sondere auf eine medikamentöse Therapie – ab, wäre diese Einschränkung 

schon aus rechtlichen Gründen als problematisch zu werten. Dies hätte zur Fol-

ge, dass einem Patient eine wirksame Behandlung (Psychotherapie) vorenthal-

ten werden kann, wenn er nicht zuvor schon eine somatische/medikamentöse 

Therapie begonnen bzw. durchgeführt hat, obwohl in den einschlägigen Leitlinien 

für die beiden Therapieoptionen keine Rangreihe im Sinne von First-line- und 

Second-line-Therapie definiert wird.  

 

Auch das zweite einschränkende Kriterium in § 22 Absatz 2 Satz 1 Psychothera-

pie-Richtlinie, das Erfordernis eines wesentlichen pathogenetischen Anteils psy-

chischer Faktoren an der Krankheit oder deren Auswirkungen als Voraussetzung 

für die Anwendung der Psychotherapie bei den genannten Indikationen, er-
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scheint zum einen auslegungsfähig und damit nur schwer überprüfbar und zum 

anderen fachlich nicht ausreichend untermauert. So gibt es nach unserer Kennt-

nis keine empirische Evidenz dafür, dass die Wirksamkeit psychotherapeutischer 

Behandlung der Schizophrenie in Abhängigkeit vom Grad des pathogenetischen 

Einflusses psychischer Faktoren auf die Krankheit und deren Auswirkungen vari-

iert. Damit wäre eine Einschränkung auf diejenigen Patienten, bei denen psychi-

sche Faktoren einen wesentlichen pathogenetischen Einfluss auf die Krankheit 

und deren Auswirkungen haben, fachlich nicht zu rechtfertigen.  

 

II. Wen sehen Sie aufgrund der derzeitigen Regelungen der Ausbildungs- 

bzw. Weiterbildungsordnung berufsrechtlich qualifiziert für die Behand-

lung der Schizophrenie als Primärindikation an? Sind approbierte psy-

chologische oder ärztliche Psychotherapeuten bzw. Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeuten dazu ausgebildet, Schizophrenie und 

wahnhafte Störungen zu diagnostizieren und mit den anerkannten Psy-

chotherapieverfahren (primär-) zu behandeln, oder bedürfte es im Falle 

einer solchen den Anwendungsbereich der Richtlinienverfahren der 

Psychotherapie erweiternden Änderung einer Erweiterung der Aus-  

oder Weiterbildungsinhalte? 

Auf Grund der derzeitigen Regelungen der Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeuten sind diese berufsrechtlich und fachlich qualifiziert, Schizophre-

nie, schizotype und wahnhafte Störungen zu diagnostizieren und mit den aner-

kannten Psychotherapieverfahren zu behandeln. Mit der Erweiterung des An-

wendungsbereichs der Psychotherapieverfahren der Psychotherapie-Richtlinie 

durch den Wegfall der Beschränkung der genannten Indikation auf die Begleit-, 

Folge- und Residualsymptomatik psychotischer Erkrankungen und den Wegfall 

der Maßgabe einer vorangehenden oder parallelen somatisch ärztlichen Behand-

lung bedarf es aus Sicht der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) keiner 

Erweiterung der Ausbildungs- oder Weiterbildungsinhalte. Vielmehr ist grundsätz-

lich losgelöst von den bestehenden sozialrechtlichen Regelungen gemäß § 1 

Absatz 2 Psych-APrV in den Ausbildungen zum Psychologischen Psychothera-
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peuten bzw. zum Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeuten sicherzustellen, 

dass die maßgeblichen berufsrechtlichen Vorgaben umgesetzt werden, nach de-

nen die Ausbildung den Ausbildungsteilnehmern insbesondere die Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln hat, die erforderlich sind, um  

1. in Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Störungen mit Krankheits-

wert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, und  

2. bei der Therapie psychischer Ursachen, Begleiterscheinungen und Folgen 

von körperlichen Erkrankungen unter Berücksichtigung der ärztlich erhobenen 

Befunde zum körperlichen Status und der sozialen Lage des Patienten  

auf den wissenschaftlichen, geistigen und ethischen Grundlagen der Psychothe-

rapie eigenverantwortlich und selbständig handeln zu können (Ausbildungsziel).  

 

Darüber hinaus geht die BPtK davon aus, dass auch Fachärzte für Psychosoma-

tische Medizin und Psychotherapie sowie Fachärzte für Psychiatrie und Psycho-

therapie aufgrund der Vorgaben in den Weiterbildungsordnungen der Landesärz-

tekammern berufsrechtlich für die psychotherapeutische Behandlung der Schizo-

phrenie qualifiziert sind. Die entsprechende fachliche Einschätzung, auch hin-

sichtlich des möglichen Anpassungsbedarfs in den Weiterbildungsordnungen im 

Falle einer Aufhebung der Einschränkungen bei der Indikation „Schizophrenie, 

schizotype und wahnhafte Störungen“, möchten wir jedoch zuständigkeitshalber 

der ebenfalls in das Stellungnahmeverfahren einbezogenen Bundesärztekammer 

überlassen.  

 

III. Bedürfte es einer Zusatzqualifikation, die der G-BA in seinen Richtlinien 

regeln sollte? 

Für die Behandlung von Patienten mit einer Diagnose aus dem Unterkapitel F2 

des ICD-10 „Schizophrenie, schizotype oder wahnhafte Störungen“ bedarf es 

keiner Zusatzqualifikation, die der G-BA in seinen Richtlinien regeln sollte, da die 

Vermittlung der hierfür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

bereits Bestandteil der Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten 

bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist.  
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Darüber hinaus existiert weder im psychotherapeutischen noch im ärztlichen 

Weiterbildungsrecht eine Zusatzweiterbildung, die sich auf die Diagnostik und 

Behandlung von Patienten dieser Diagnosegruppen beziehen würde. Selbst von 

Seiten der relevanten psychotherapeutischen Fachgesellschaften werden keine 

curricularen Fortbildungen angeboten, die über ein entsprechendes Fortbil-

dungszertifikat dem G-BA einen Anknüpfungspunkt für eine Regelung der Quali-

fikationsvoraussetzungen für die Leistungserbringung in diesem Bereich bieten 

könnten. Vielmehr kommen hier hinsichtlich möglicher wissenschaftlicher Weiter-

entwicklungen, wie bei anderen psychischen Erkrankungen, auch die allgemei-

nen Berufspflichten und die berufsrechtlichen Fortbildungspflichten der relevan-

ten Heilberufe zum Tragen. Danach sind Psychotherapeuten verpflichtet, die pro-

fessionelle Qualität ihres Handelns unter Einbeziehung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse zu sichern und weiterzuentwickeln (§ 3 Absatz 6 Musterberufsord-

nung der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten) bzw. entsprechend der Fortbildungsordnungen der Landes-

psychotherapeutenkammern ihre beruflichen Fähigkeiten zu erhalten und weiter-

zuentwickeln (§ 15 Musterberufsordnung der Psychologischen Psychotherapeu-

ten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten). Psychotherapeuten sind 

daher auch bei der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit einer Schizo-

phrenie oder anderen psychotischen Erkrankungen gehalten, die professionelle 

Qualität ihres Handels zu sichern und ihre beruflichen Fähigkeiten über kontinu-

ierliche Fortbildungen so weiterzuentwickeln, dass sie ihre Behandlungen jeweils 

auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens erbringen können.  
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